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Agenda

1. Aufstellung des Haushaltes – zeitlicher Ablauf, Beteiligungen 
2. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes,

Genehmigung des Haushaltes
3. Vorläufige Haushaltsführung
4. Haushaltsstruktur in Gudensberg
5. Interaktiver Haushalt
6. Detaillierte Darstellung der Ergebnisse im Jahresabschluss
7. Wirkung des Haushaltsplanes
8. Was passiert, wenn kein Haushaltsansatz vorhanden ist?
9. Offene Anmerkungen und Fragen



Magistrat entscheidet über

Zustimmung oder

Ablehnung

zur Aufnahme in den Haushalt.

Beteiligung der 
Ortsbeiräte

nach § 82 Abs. 3 HGO

Kämmerei prüft die Ansätze:

• Plausibilität

• Vollständigkeit

• Klärung von größeren 
Abweichungen

Erstellung des

Haushaltsentwurfes

Mittelanmeldungen 
der Verwaltung

Die wichtigsten

Einnahmequellen der Stadt

werden erst Ende Oktober /

Anfang November durch

das hess. Finanzministerium

bekanntgegeben.

Beschluss über die 
Aufstellung im Magistrat

nach § 97 Abs. 1 HGO

Durch die Bürgermeisterin

als Vorsitzende des

Magistrats.

Einbringung 
des Haushaltes

nach § 97 Abs. 1 HGO

Aufstellung des Haushaltes – zeitlicher Ablauf und Beteiligungen
Anteile an der 

Einkommen- und 
Umsatzsteuer 

(in 2026: 7,5 Mio. €)

Schlüsselzuweisungen 
des Landes

(in 2026: 6,13 Mio. €)



In der Vergangenheit

fanden hierfür mehrere

Sitzungen statt, darunter:

- 2 reguläre Sitzungen

- 1-2 Sondersitzungen

Beratung im Haupt- und 
Finanzausschuss

gem. 3 97 Abs. 2 HGO

Rechtlich vorgesehen wäre

eigentlich ein Beschluss einen

Monat vor Beginn des

Haushaltsjahres, also Ende

November bzw. Anfang

Dezember. § 97 (3) HGO

Beschlussfassung des 
Haushaltes in der StaVo

gem. § 97 Abs. 3 HGO • Genehmigungspflicht bei 
Krediten in der HH-Satzung

• Auch wenn keine 
Genehmigungspflicht besteht, 
kann die Kommunalaufsicht 4 
Wochen lang Einspruch gegen 
den Haushalt erheben

Genehmigung des 
Haushaltes durch die 
Kommunalaufsicht

gem. § 97a HGO

Erst am Tag nach der

Bekanntmachung gilt der

Haushalt als rechtskräftig. 
§ 94 HGO

Bekanntmachung
des Haushaltes

nach § 97 Abs. 1 HGO

Beratung und Beschlussfassung über den städtischen Haushalt,
Genehmigung des Haushaltes

Dies wäre jedoch nur 
möglich, wenn bei 

den großen 
Einnahmepositionen 

mit Prognosen 
gearbeitet würde.



Vorläufige Haushaltsführung

Bis zum Inkrafttreten des Haushalts befindet sich die Kommune in der vorläufigen 
Haushaltsführung gem. § 99 HGO.

In dieser Zeit dürfen nur Ausgaben geleistet werden, die zwingend erforderlich sind. 

Zulässig sind insbesondere:

• Personalkosten

• laufende Betriebskosten (z. B. Strom, Wasser)

• notwendige Betriebsausgaben (z. B. Tanken von Feuerwehrfahrzeugen)

• gesetzlich oder vertraglich verpflichtende Zahlungen

Außerdem dürfen begonnene Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr weitergeführt werden.

Nicht zulässig ist der Beginn neuer Maßnahmen oder Projekte. Dies führt in der Praxis dazu, dass 
neue Projekte häufig erst im zweiten Quartal des Jahres starten können.



Haushaltsstruktur in Gudensberg

• Gesetzlich sind 16 Teilhaushalte (Budgets) vorgesehen. 
(Muster 11 der GemHVO)



Haushaltsstruktur in Gudensberg

• Die Stadt Gudensberg nutzt jedoch die Möglichkeit, sich nach der 
örtlichen Verwaltungsorganisation zu strukturieren (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

• Die örtliche Verwaltungsstruktur hat viele Vorteile:
– Mehr Übersicht und Verständlichkeit für Mandatsträger

– Klare Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltung

– Bessere Steuerung der Haushaltsmittel durch Deckungsfähigkeiten



Haushaltsstruktur in Gudensberg

• In Gudensberg gibt es 6 Teilhaushalte (Budgets):

1. Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

2. Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe

3. Bauen, Planen und Umwelt

4. Sport und Freizeit

5. Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

6. Allgemeine Finanzwirtschaft

• Innerhalb der Teilhaushalte ist der Haushalt in Produkte gegliedert. 
Ein Produkt bildet einen Aufgabenbereich der Verwaltung ab.

• Diese Produkte sind wiederum in Kostenstellen untergliedert.
Eine Kostenstelle stellt die einzelne Einrichtung bzw. Organisationseinheit dar.



Haushaltsstruktur in Gudensberg – anhand eines Beispiels



Darstellung im Haushaltsplan

• Im Haushaltsplan werden die Ansätze auf 
der Produktebene dargestellt, um die 
Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

• Hintergrund ist, dass die Stadt mittlerweile 
über 150 Kostenstellen hat.

• Die Buchung der tatsächlichen Einnahmen 
und Ausgaben erfolgt jedoch auf 
Kostenstellenebene.



Der interaktive Haushalt

Wo finden Sie den interaktiven Haushalt?

1. www.gudensberg.de

2. Wirtschaft und Stadtentwicklung

3. Finanzen und Haushalt

4. Haushaltsplan, Investitionsplan



Detaillierte Darstellung der Ergebnisse im Jahresabschluss

• Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse detaillierter dargestellt.

• Dort sind die Einzelergebnisse der jeweiligen Kostenstellen, also der einzelnen 
Einrichtungen ab dem Jahr 2025 erkennbar.

• Damit lässt sich z. B. nachvollziehen, welche Aufwendungen oder Erträge bei einzelnen 
Einrichtungen (z. B. einer Feuerwehr oder einer anderen kommunalen Einrichtung) 
angefallen sind.



Wirkung des Haushaltsplanes

• Der Haushaltsplan ermächtigt, verpflichtet aber nicht. (gem. § 96 HGO)

• Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung dazu, Ausgaben zu leisten.

Er verpflichtet die Verwaltung jedoch nicht, eine Maßnahme tatsächlich umzusetzen.

• Das bedeutet:
Nur wenn eine Haushaltsposition (Ansatz) im Haushaltsplan vorhanden ist, darf eine 
Maßnahme begonnen oder eine Beschaffung durchgeführt werden.



Wirkung des Haushaltsplanes

Gleichzeitig entsteht durch einen Haushaltsansatz kein Anspruch Dritter auf Umsetzung.

• Beispiel:
Ein Ortsbeirat meldet Mittel für eine Maßnahme an. Der Magistrat übernimmt diese in den Haushaltsplan und stellt 
einen entsprechenden Ansatz bereit.
Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Maßnahme im selben Jahr umgesetzt wird.

• Gründe können sein:

– veränderte Prioritäten im Laufe des Jahres 

– personelle oder organisatorische Kapazitäten 

– neue, dringendere Projekte 

– finanzielle Entwicklungen 

• Die Priorisierung der Maßnahmen erfolgt dabei sowohl

– durch die Verwaltung (z. B. bei gesetzlichen Änderungen mit kurzfristigem Handlungsbedarf) 

– als auch durch die Mandatsträger (z. B. durch politische Festlegung von Prioritäten) 

• Fazit:
Der Haushaltsplan schafft die Möglichkeit zur Umsetzung, aber keine Verpflichtung.



Was passiert, wenn kein Haushaltsansatz vorhanden ist?

Grundsätzlich dürfen Maßnahmen ohne Haushaltsansatz nicht begonnen werden. 
Es gibt jedoch einige Ausnahmen bzw. Instrumente, um trotzdem reagieren zu können:

• Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO
Kleinere Maßnahmen können innerhalb eines Teilhaushaltes finanziert werden, wenn an anderer Stelle 
Einsparungen entstehen.

• Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Wenn eine Maßnahme unabweisbar und unvorhergesehen ist, können auch zusätzliche Mittel bereitgestellt 
werden.

Voraussetzungen:

– Die Maßnahme ist dringend notwendig

– Sie war bei der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar

– Eine Deckung der Kosten ist gewährleistet (durch Kassenbestand oder Einsparung an anderer Stelle)

– Zuständigkeit: 
grundsätzlich: Entscheidung durch den Magistrat
Bei erheblichem finanziellem Umfang muss vorher die Stadtverordnetenversammlung zustimmen



Was passiert, wenn kein Haushaltsansatz vorhanden ist?

Wenn die vorherigen Möglichkeiten nicht ausreichen oder größere Veränderungen 
notwendig sind, kann ein Nachtragshaushalt nach § 98 HGO aufgestellt werden.

Dieser wird nach dem gleichen Verfahren wie der reguläre Haushaltsplan 
beschlossen:

– Aufstellung durch die Verwaltung

– Beratung in den Gremien (Magistrat, HaFi)

– Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung

– Ggf. Genehmigung

– Bekanntmachung

Der Nachtragshaushalt passt den laufenden Haushalt an neue Entwicklungen an.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen?


